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Der Stadtrat erlässt gestützt auf Art. 95 Abs. 1 und 96 Abs. 4 des Gemeindegesetzes vom 17. August 

1998 das folgende Reglement. 

Art. 1 Zweck 

1 Das Einwohnerregister enthält Personendaten gestützt auf Art. 6 des Registerharmonisierungsgesetzes 

und Art. 88 des Gemeindegesetzes.  

2 Zusätzliche Informationen werden nicht gesammelt.  

3 Dieses Reglement regelt die Berechtigung für Online-Abfragen im und zum Empfang von 

Mutationsmeldungen aus dem Einwohnerregister.  

4 Die Regelung gilt auch für die Einsichtnahme in Daten in die oder den Bezug von Daten aus der 

kantonalen Plattform «Personendaten» nach Art. 96 Abs. 4 des Gemeindegesetzes. 

Art. 2 Berechtigung für Onlineabfrage 

1 Die Berechtigung zur Einsicht (im Sinne einer Onlineabfrage) haben die folgenden städtischen 

Amtsstellen: 

a) Bauverwaltung (Hochbau/Tiefbau)2 

b) Soziales/Erbschaft2 

c) Aufgehoben2 

d) Stadtarchiv 

e) Stadtpolizei2 

f) Aufgehoben2 

g) Stadtkanzlei2 

h) Aufgehoben2 

i) Zentral- und Steuerverwaltung 

2 Aus den Tabellen im Anhang ist ersichtlich, welche Daten der jeweiligen Amtsstelle zur Verfügung 

stehen.  

3 Das Einsichtsrecht zur Online-Abfrage wird mittels Verpflichtungserklärungen, welche bei der 

Einwohnerkontrolle abgelegt sind, überwacht. 

Art. 3 Mutationsmeldungen 

Eine elektronische Meldung oder Meldungen in Papierform bestimmter für die Arbeitserfüllung 

notwendiger Daten und Mutationen erhalten folgende städtische oder von der Stadt mit der Erfüllung 

kommunaler Aufgaben betraute Stellen und Institutionen: 

a) Kirchgemeinden vom Kanton anerkannter öffentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften  

b) Schulleitung Primarschule und Kindergarten 

c) Schulleitung Orientierungsschule 

d) Ausgleichkasse2 

e) Feuerwehr2 

f) Quellensteuer2 

g) Migrationsamt2 

h) Schaffhauser Polizei2 

Art. 4 Kompetenz Leiter Einwohnerkontrolle 

Die Leiterin oder der Leiter Einwohnerkontrolle kann auf konkrete Anfrage eines Verwaltungszweiges 

weiteren vorstehend nicht aufgeführten städtischen oder von der Stadt mit der Erfüllung kommunaler 

Aufgaben betrauten Stellen Daten aus dem Einwohnerregister bekannt geben oder Einsicht gewähren. 

Art. 5 Elektronische Bekanntgabe 

Bekanntgabe und Einsicht können elektronisch erfolgen, wenn die Datensicherheit gewährleistet ist. 
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Art. 6 Kantonale Datenplattform 

Die in Art. 2 genannten Verwaltungszweige sind berechtigt, auch in die über die kantonale 

Datenplattform zur Verfügung stehenden Daten Einsicht zu nehmen. 

Art. 7 Allgemeine Vorschriften 

1 Die Verwaltungszweige dürfen die ihnen bekannt gegebenen oder zur Verfügung stehenden Daten nur 

zur Erfüllung ihrer Aufgabe verwenden. 

2 Die Weitergabe von Daten ist nicht erlaubt. Allfällige Gesuche auf Bekanntgabe von oder die 

Einsichtnahme in Daten sind an die Einwohnerkontrolle weiterzuleiten. 

3 Die Datenschutzgesetzgebung ist einzuhalten. 

Art. 8 Inkrafttreten 

1 Dieses Reglement tritt auf 1. Januar 2010 in Kraft.1 

2 Es ist zu veröffentlichen und in die Sammlung des Gemeinderechts aufzunehmen. 

  

                                                             
1 Fassung gemäss Stadtratssitzung vom 9. Dezember 2009 (SRB 919/2009), in Kraft getreten am 1. Januar 2010 
2 Fassung gemäss Stadtratssitzung vom 16. Oktober 2024 (SRB 337/2024), in Kraft getreten am 16. Oktober 2024 
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Art. 9 Anhang2 

Es werden die folgenden Daten bekannt gegeben: 

 Gestützt auf Art. 2 

 

Gestützt auf Art. 3   
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Daten nach Art. 6 Registerharmonisierungsgesetz  

AHV-Versichertennummer  X    X    X X X X X  X 

Nachname X X X X X X X X X X X X X X X X 

Vornamen X X X X X X X X X X X X X X X X 

Geburtsdatum  X  X X X X X X X X X X X X X 

Geburtsort       X X X    X X   

Geschlecht X X X X X X X X X X X X X X X X 

Zivilstand  X    X X X X    X X  X 

Datum Zivilstandsereignis  X    X X X X    X X  X 

Todesdatum  X    X X X X   X X X X X 

Staatsangehörigkeit  X  X X X X X X X X X X X X X 

Heimatorte  X  X  X X X X     X X X 

Ausländerkategorie  X  X  X X X X   X X X X X 

Meldegemeinde  X    X X X X X X X X X X X 

Meldeverhältnis  X    X X X X X X X X X X X 

Zuzugsdatum  X    X X X X X X X X X X X 

Herkunftsort  X    X X X X X X X X X X X 

Wegzugsdatum  X    X X X X X X X X X X X 

Zielort  X    X X X X X X X X X X X 

Gemeinde Nebenwohnsitz  X    X X X X X X X X X X X 

Gemeinde Hauptwohnsitz  X    X X X X X X X X X X X 

Zustelladresse X X X X X X X X X X X X X X X X 

Wohnadresse X X X X X X X X X X X X X X X X 



Reglement über die Bekanntgabe von Daten aus dem Einwohnerregister 

174.100 

  Seite 5/5  
  

Umzugsdatum  X    X X X X X X X X X X X 

Gebäudeidentifikator                 

Haushaltsart  X               

Konfessionszugehörigkeit      X X X X X X  X X  X 

Stimm- und Wahlrecht       X X X        

Korrespondenzsprache X X X X X X X X X X X X X X X X 

Daten nach Art. 88 Gemeindegesetz  

Andere Vor- und Nachnamen X X X X X X X X X X X X X X X X 

Name und Vornamen der Eltern       X X X X X  X   X 

Beschränkungen der 

Handlungsfähigkeit 

 X    X X X X    X    

Gesetzliche Vertreterin/Vertreter, 

mit Zustelladresse 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Krankenversicherung/Befreiung 

Versicherungspflicht 

 X               

Feuerwehrpflicht      X      X     

Haushalt- oder Familiennummer                 

Ausländerinnen/Ausländer: 

Nummer Ausländerregister 

            X    

Beruf und Art der Erwerbstätigkeit  X    X       X X X  

Art. 10 2 

Aufgehoben 
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